
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten vom 25. Oktober 2022, 
Zahl: 004-1-4/2022, mit welcher eine Straßenbezeichnung für das Weggrundstück 
921/2, KG 72319 Klein St. Veit, in der Ortschaft Klein St. Veit festgelegt wird.

Gemäß § 3 Abs. 2 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr. 
66/1998, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 80/2020, wird verordnet:

§ 1
Straßenbezeichnung

(1) Die Bezeichnung des Weggrundstückes 921/2 in der Katastralgemeinde 72319 
Klein St. Veit wird als „Berghangweg“ festgelegt.

(2) Der tatsächliche Straßenverlauf ist in dem einen integrierenden Bestandteil 
dieser Verordnung bildenden Lageplan vom 12. September 2022 in rosaroter 
Farbe dargestellt.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung an der Amtstafel der 
Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten in Kraft.

Der Bürgermeister:

Martin Treffner
(amtssigniert)
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